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War es berechtigt, dass den großen
Bau- und Gartenmärkten in der Co-
rona-Krise per Verordnung erlaubt
worden ist, schon am 14. April zu
öffnen, während andere Geschäfte
mit mehr als 400 Quadratmetern
Fläche noch zuwartenmussten?

Nein, antworteten einige Han-
delsunternehmer, darunter ein
Grazer, der Geschäfte an 49 Stand-
orten betreibt. Und der Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) hat ihm und al-
len anderen nunRecht gegeben.

Am Mittwoch hat das Höchstge-
richt bekannt gegeben, dass die Ver-
ordnungen zur Ausgangsbeschrän-
kung sowie zur Geschäftsöffnung
imApril verfassungswidrigwaren.

SPÖ und Neos halten der
Bundesregierung darob vor, einen
„schlampigen Umgang mit dem
Rechtsstaat“ betrieben und über
Monate hinweg „bewusst gesetzes-
widrig“ gehandelt zu haben.

Und sie treffen damit einen
Nerv. Denn in ihrer Entscheidung
halten auch die Höchstrichter fest,
dass es beispielsweise bei den Gar-
tencentern keine „sachliche Recht-
fertigung“ für die Ungleichbehand-
lung gibt. Das Gesundheitsministe-
rium hat vergessen oder verabsäumt
festzuhalten, warum den einen er-
laubt wird, was für andere weiter
verboten bleibt.

Nicht wirklich überraschend ist
für Experten, dass der VfGH die seit
Wochen diskutierte Verordnung „ge-
hoben“ hat, mit der für öffentliche
Orte ein allgemeines Betretungsver-
bot verhängtworden ist. Qualität und
Inhalt der Verordnung waren seit je-
her umstritten. Nun hat der VfGH zu-
gunsten der Kritiker entschieden.

„Die Höchstrichter haben festge-
stellt, dass die Verordnung einfach
nicht durch das Gesetz gedeckt ist“,
sagt Christoph Bezemek, Dekan der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät

der Karl-Franzens-Universität Graz.
Das bedeutet konkret: Gesund-

heitsminister Rudolf Anschober hät-
te per Verordnung zwar bestimmte
Orte im öffentlichen Raum sperren
dürfen, um die Ausbreitung von Co-
vid-19 zu verhindern. Pauschal den
gesamten öffentlichen Raum mit
einem Ausgangsverbot zu belegen,
gibt das Gesetz aber so nicht her.

Daran ändert laut Bezemek übri-
gens auch der Umstand nichts, dass
das Ausgangsverbot „nur“ eine
Verordnung und kein Gesetzwar.

VfGH bereits „vorweggenommen“,
sprich: sie haben die Strafen mit
dem Verweis auf die widersprüchli-
che und nun aufgehobene Verord-
nung schon vorher aufgehoben.

Wer seine Organstrafe oder die
per Bescheid verordnete Strafe be-
reits bezahlt hat, schaut, salopp for-
muliert, nun durch die Finger.

Die politische Entscheidung
einer „Generalamnestie“ bzw. eine
Rückzahlung für solcherart „Ge-
schädigte“ wird in den einzelnen
Bundesländern durchaus
unterschiedlich gesehen.

Eine andere spannende
Frage ist, wie sich nun je-
ne Händler verhalten,
denen der VfGH-Spruch
de facto Recht gibt.

Der Geschäftsführer des
Handelsverbands, Rainer
Will, begrüßt die Entscheidung
der Höchstrichter, weil nun festge-
stellt worden ist, dass „mit zweierlei
Maß gemessen wurde“. Ob und wel-
che Händler über eine Amtshaf-
tungsklage auf Schadenersatz kla-
gen, ist aber derzeit unklar.

Für die Regierung heißt die Ent-
scheidung, dass künftige Verord-
nungen und Gesetze handwerklich
besser werden müssen. Experte Be-
zemek wird einen Appell los: „Es
darf nicht wieder vorkommen, dass
man fünf Universitätsprofessoren
benötigt, um Verordnungen des Ge-
sundheitsministers zu verstehen.“

Der Linzer Verfassungsrechtler
Andreas Janko denkt schon weiter:
Es gibt großen gesetzlichen Hand-
lungsbedarf, „um den Babyelefan-
ten zu retten“. Dieser sei nämlich
„schwer angeschossen“.

Gemeint ist: Auch in der Verord-
nung, in der es um den Mindestab-
stand geht, ist nur die Rede von „öf-
fentlichen Orten“ – sie dürfte eben-
falls zu allgemein formuliert sein.
„Das ist genauso gesetzeswidrig“,
sagt Verfassungsjurist HeinzMayer.
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Was bedeutet die VfGH-Entschei-
dung? Und was passiert mit den Stra-
fen all jener Bürger, die aufgrund der
nun als verfassungswidrig erkannten
Verordnung zu teils hohen Geldstra-
fen verdonnert worden sind?

Wer gute Chancen hat
Generell gilt: Wer eine Strafe wegen
eines Verstoßes gegen die Ausgangs-
beschränkung bekommen hat, hat
dann gute Chancen auf Straferlass,
wenn die Strafe noch nicht begli-
chen wurde bzw. wenn das Verfah-
ren noch läuft. Alle offenen Verfah-
ren müssen von Amts wegen einge-
stellt werden. In manchen Bundes-
ländern – wie beispielsweise in
Wien – haben die Landesverwal-
tungsgerichte die Entscheidung des
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Fall wurde von Wien wegdelegiert, Leoben soll aber befangen sein
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Regelung für Einreisende vom Westbalkan doch noch schärfer

Infizierte. Wegen „vorsätzlicher Ge-
fährdung vonMenschen durch über-
tragbare Krankheiten“ ist am Mitt-
woch am Landesgericht Klagenfurt
eine 49-jährige Frau zu 800 Euro
Geldstrafe und sechs Monaten be-
dingter Haft verurteilt worden.

Die Bosnierin war im Frühjahr
mit dem Coronavirus infiziert, aber
trotz verhängter Heimquarantäne in
ein Geschäft gegangen. Das Urteil
ist nicht rechtskräftig.

Die 49-Jährige war Ende März
positiv auf Covid-19 getestet wor-
den. Trotzdem verließ sie einige Ta-

Quarantäne-„Sünderin“ muss
800 Euro Strafe zahlen

ge später ihreWohnung und ging zu
einem Postschalter in einem Super-
markt, um Geld zu überweisen. Die
Angeklagte bekannte sich schuldig.

Sie rechtfertigte sich damit, dass
ihre Enkeltochter in Bosnien Fieber
gehabt habe, weshalb sie der Familie
Geld überweisen wollte. Erst hatte
sie eine Kollegin beauftragt, das
Geld zu überweisen, was aber nicht
funktioniert hatte. Deshalb ent-
schied sie sich, selbst außer Haus zu
gehen. „Ich wäre nicht gegangen,
wenn meine Enkelin nicht krank ge-
wesenwäre“, beteuerte sie.

Steirer wollen Pilnacek-Anzeige nicht

Staatsanwaltschaften. In der
Causa Stadterweiterungs-
fonds gab es im Juni (nicht
rechtskräftige) Freisprüche
für die angeklagten Spitzen-
beamten des Innenministe-
riums. Offen ist allerdings
noch ein Nebenaspekt: Justiz-
Sektionschef Christian Pilna-
cek, die frühere Chefin der
Oberstaatsanwaltschaft Wien
(OStA) und der aktuelle Vize-
Chef derselben Behörde wur-
den Mitte April wegen Amts-
missbrauchs angezeigt.

Drei Monate sind nun ver-
gangen, und die Anzeige wur-
de noch nicht einmal auf
einen Anfangsverdacht ge-
prüft. Der Grund: Eine inter-
ne Debatte um die Zuständig-
keit. Die Staatsanwaltschaft
Wien durfte nicht prüfen, da

sie ja der OStA Wien, wo ein
Beschuldigter arbeitet, unter-
stellt ist. Jeder Anschein von
Befangenheit ist zu vermei-
den, deshalb wurde der Fall
an die Staatsanwaltschaft
Leoben delegiert. Weit weg
genug wäre die Behörde ja –
zumindest örtlich.

Aber auch die Steirer sind
offenbar zu eng mit den Ak-
teuren verbandelt: Wie der

KURIER erfuhr, will die
Staatsanwaltschaft Leoben
den Fall abgeben und sich für
befangen erklären.

Der Knackpunkt dürfte
eine justizinterne Ehe sein:
Eine Oberstaatsanwältin der
Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft (WKStA)
ist mit dem Leiter der Ober-
staatsanwaltschaft Graz ver-
heiratet. Ihre Behörde hat in
der Causa Stadterweiterungs-
fonds ermittelt, seine Behörde
hätte jetzt beim Nebenaspekt,
der Anzeige gegen Pilnacek,
die Fachaufsicht.

Bei der Staatsanwalt-
schaft Leobenwird das weder
bestätigt noch dementiert –
auf KURIER-Anfrage heißt es
nur, es werde „die Zuständig-
keit geprüft“. R. LINDORFER

Quarantäne auch bei negativem Test

Risikogebiete. Die Einreise
nach Österreich aus Corona-
Risikogebieten soll künftig
ohne Vorlage eines PCR-
Tests gar nichtmehrmöglich
sein. Auch eine 14-tägige
Heimquarantäne nach Ein-
reise wird Pflicht, selbst bei
negativemTest.

Das ist neu. AmDienstag,
als die Bundesregierungen
Verschärfungen etwa bei der
Maskenpflicht verkündet
hatte, war diese Maßnahme
noch nicht dabei. Sie soll ab
Freitag gelten.

Offenbar will Türkis-Grün
Reisen in den Westbalkan so
weit wie möglich unterbin-
den. In Ländern wie Bosnien
und Herzegowina, Serbien,
Nordmazedonien, Monteneg-
ro, Kosovo und Albanien sind

die Infektionszahlen zuletzt
stark gestiegen.

„Die Möglichkeit, anstel-
le eines PCR-Tests die 14-tä-
gige Heimquarantäne anzu-
treten, besteht bei Einreisen
aus Ländern mit Einreisebe-
schränkungen künftig nicht
mehr“, erklärte das Ministe-
rium amMittwoch.

Ausnahmen geplant
Österreichische Staatsbürger
und Personen mit gewöhnli-
chem Aufenthalt in Öster-
reich können allerdings „in
begründeten Ausnahmefäl-
len die Testung binnen 48
Stunden auf eigene Kosten in
Österreich durchführen“. Alle
anderen müssen an der Gren-
ze einen Test vorlegen, der
nicht älter als 72 Stunden ist.

Auch bei einem negati-
ven PCR-Test gilt allerdings:
Alle Einreisenden aus Risi-
kogebieten müssen ver-
pflichtend eine 14-tägige
Heimquarantäne antreten.
Ein „Frei-Testen“ – also eine
vorzeitige „Befreiung“ aus
der Quarantäne durch einen
negativen PCR-Test – wird in
Zukunft nur mehr für
„Schlüsselpersonal“ möglich
sein. Dessen Definition wer-
de noch finalisiert, hieß es
am Mittwoch aus dem Ge-
sundheitsministerium.

Die kommende Verord-
nung soll auch die Risikoge-
biete aufzählen, für die die
Verschärfung gilt, und spä-
testens am Donnerstag ver-
öffentlicht werden, teilte das
Ministeriummit.

Höchstgericht „hebt“
Ausgangssperre:

Bürger dürfen hoffen
Verfassungsgerichtshof. Die frühe Öffnung der Baumärkte war

rechtswidrig, die umfassenden Ausgangsbeschränkungen waren es
ebenso. Die große Frage: Was passiert mit den verhängten Strafen?

Dekan Bezemek: Was erlaubt ist,
muss für die Bürger ganz klar sein

Sektionschef wurde anonym
Amtsmissbrauch vorgeworfen

Justitia und
Covid: Man-

cher Verord-
nung fehlt die

sachliche
Begründung,
monieren die

Höchstrichter
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